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Allgemeine Geschäftsbedingungen für 
Personalvermittlung 
 
 
Vorbemerkung 
  
Diese Allgemeine Geschäftsbedingungen für Personalvermittlung gelten ergänzend zu den  
a. Allgemeine Geschäftsbedingungen  für Beratungsleistungen und frei vereinbarte 
Dienstleistungen 
b. Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Erstellung von Webdesign  
c. Allgemeine Geschäftsbedingungen für Logo Design. 
d. Allgemeine Geschäftsbedingungen  für Vertriebsleistungen 
e. Allgemeine Geschäftsbedingungen für Internet Stellenmarkt MG-4U 
f. Leistungsbeschreibung unserer Dienstleistungen mit Preisauflistung 
 
1. Allgemeines 
Die Tätigkeit der MG-4U umfasst die Personalvermittlung in Festanstellung und die Vermittlung von 
Freelancern an Projektgeber oder umgekehrt.  
 
Als vermittelt gelten alle Kandidaten, die in einem Zeitraum von einem Jahr ab Überlassung der 
Bewerbungsunterlagen durch MG-4U mit dem Kunden/Arbeitgeber, einen Anstellungsvertrag 
(festangestellt bzw. befristet oder freie Mitarbeit) schließen. MG-4U hat dann Anspruch auf das 
Vermittlungshonorar (siehe Punkt 3). Der Kunde teilt die Unterzeichnung eines Arbeitsvertrages der 
MG-4U  unverzüglich mit. Wird der von MG-4U vermittelte Kandidat vom Auftraggeber nicht 
eingestellt, wird keine Provision geschuldet. Beauftragt der Auftraggeber diesen Kandidaten jedoch 
innerhalb von 12 Monaten, nachdem ihm die personenbezogenen Daten dieses Kandidaten durch 
namentliche Benennung durch MG-4U bekannt gegeben wurden, direkt oder indirekt mit Arbeits-
/Dienstleistungen, hat MG-4U je geleisteter Stunde für die Dauer der Beauftragung Anspruch auf 
eine Provision in Höhe von 10 % des aktuellen Stundensatzes des Kandidaten oder auf das 
Vermittlungshonorar. 
  
2. Vertraulichkeit 
Die MG-4U überlässt dem Kunden/Arbeitgeber vertrauliche und nur für ihn bestimmte Informationen 
zum Kandidaten.  Der Kunde/Arbeitgeber achtet die Vertraulichkeit und Sperrvermerke dieser 
Informationen. Er verpflichtet sich die Daten des Stellensuchenden nicht missbräuchlich zu 
verwenden oder an Dritte weiterzugeben. 
  
3. Honorar 
Das Honorar für die Vermittlung eines Festangestellten oder eines Freelancers (Überlassung der 
geeigneten Profile, Herstellung der Kontakte, Vereinbarung der Gespräche, Kontaktaufnahmen, 
Korrespondenz) beträgt 15-25 % vom Brutto-Jahreseinkommen in Abhängigkeit von der zu 
besetzenden Position.   
 
Unsere Zahlungsbedingungen :  
z.B. Sachbearbeitung, Verkäufer, Freelancer        1.280,00 Euro bei Auftragsbestätigung, Rest nach 
Vertragsabschluss mit dem Kandidaten. 
 
z.B. Spezialisten / Führungskräfte         30 % bei Auftragsvergabe 
30 % bei Präsentation der Kandidaten,  40 % bei Vertragsabschluß mit dem Kandidat 
 
Projektbezogen unterbreiten wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot. 
Reisekosten und Spesen die u. U. anfallen, werden gesondert und nach Beleg in Rechnung 
gestellt.  Ebenso, falls es zu einer anzeigengestützten Personalsuche (Listenpreis des gewählten 
Werbeträgers) kommen soll oder weiterführende Beratungsleistungen erbracht werden.  
 
4.Haftung: 
Für Schäden, die dem Auftraggeber aus dem Arbeitsverhältnis entstehen, wird keine Haftung 
übernommen. 
5. Vertragsbeendigung 
 
Der Vermittlungsauftrag gilt als beendet und erfüllt, wenn ein Arbeitsverhältnis zwischen dem 
Auftraggeber und dem seitens des Vermittlers MG-4U vermittelten Arbeitnehmer zustande 
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gekommen ist. Der Vermittlungsauftrag kann von beiden Vertragsparteien jederzeit unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von 4 Wochen schriftlich gekündigt werden. Die bis zum 
Wirksamwerden der Kündigungserklärung angefallenen Kosten sind gemäß Punkt 3- soweit sie vor 
Zugang der Kündigungserklärung veranlasst wurden - zu zahlen. Für den Fall der Kündigung wird 
das Vermittlungshonorar gemäß Punkt 1 fällig, wenn auf Grund der Tätigkeit des Vermittlers MG-4U 
innerhalb von 12 Monaten ein Arbeitsverhältnis zustande kommt. 
 
6. Haftung 
 
Die Dienstleistung des Vermittlers MG-4U für die Personalvermittlung entbindet den Auftraggeber 
nicht von der Prüfung der Eignung des Arbeitnehmers. Der Auftraggeber trägt mit Abschluss des 
Arbeitsvertrages mit dem Arbeitnehmer die alleinige Verantwortung für die Auswahlentscheidung. 
Der Vermittler und eventuelle Erfüllungsgehilfen haften nicht für Ansprüche und Schäden, die sich 
aus einer eventuellen Nichteignung des Bewerbers ergeben. 
 
7. Sonstiges 
 
Irgendeine  Haftung der MG-4U und deren Beauftragten, sowohl gegenüber dem 
Kunden/Arbeitgeber als auch gegenüber Dritten ist für uns ausgeschlossen. Wir haften nicht für 
Verträge und deren Rechtsfolgen, die aufgrund von Beratungs- und Vermittlungsleistungen, die wir 
erbracht haben, zustande kommen. Von uns erbrachte Leistungen sind sorgfältig abgestimmt und 
geprüft, dennoch behalten wir uns Irrtümer ausdrücklich vor. Nebenabreden, Änderungen und 
Ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt insbesondere auch für die 
Aufhebung dieser Regelung. 
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung zwischen den 
Vertragsparteien ist Nürnberg.  
 
8. Schlussbestimmungen 
 
Der Auftraggeber ist verpflichtet, Personalunterlagen, die durch den Vermittler zur Verfügung 
gestellt werden, vertraulich zu behandeln. An den Auftraggeber überlassene Personalunterlagen 
sind Eigentum des Vermittlers MG-4U und sind auf Anforderung sofort an den Vermittler zurück zu 
senden. Die angegebenen Beträge für Honorare, Gebühren und Kosten verstehen sich zuzüglich 
der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Rechnungen sind ohne Abzug von Skonto sofort nach Eingang 
zu zahlen. 
Falls einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen für MG-4U oder Teile 
daraus unwirksam sein sollten, wird hierdurch die Wirksamkeit der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen im übrigen nicht berührt. Die Vertragspartner werden dann anstelle der 
unwirksamen Bestimmungen eine dem beabsichtigten Zweck entsprechende Regelung in 
zulässiger Weise treffen. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sowie etwaige 
Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung des Vermittlers MG-4U. 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit zulässig, der Sitz des Vermittlers MG-4U. 
  
 
MG-4U 
Stand: 15.01.2004 

 


